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daß die Aufnahme von DU-
Partikeln in den Körper wegen
der radiologischen und toxi-
schen Wirkung durch Tragen
einer Staubmaske und Hän-
dewaschen vor dem Essen zu
vermeiden sei. Empfohlen
worden sei, sich nicht an zer-
störte Fahrzeuge zu lehnen
und kein Material mitzuneh-
men. Auch sei erwähnt wor-
den, daß die Inhalation, solan-
ge kein Staub aufgewirbelt
werde, unkritisch sei. Bei DU-
Verdacht sei Essen und Trin-
ken einzustellen, bei schwar-
zem Staub seien Gummiüber-
schuhe anzuziehen, bei Staub-
aufwirbelungen ABC-Schutz-
maske, Staubmaske, notfalls
ein feuchtes Taschentuch zu
tragen. Objekte sollten nicht
betreten oder bestiegen, Mate-
rial nur mit Handschuhen be-
rührt werden. Beim Besteigen
des eigenen Fahrzeugs sei
Erdstaub von Kleidung und
Schutzwerk abzuklopfen,
Schuhwerk abzuwaschen und
ähnliches. Derartige Informa-
tionen hätten jedoch zahlrei-
che Soldaten im Einsatzgebiet
bis heute nicht erhalten oder
nicht registriert. Entsprechend
sorglos sei das allein auf
Kampfgefährdung ausgerich-
tete Verhalten gewesen. So sei
es nicht verwunderlich, daß
erste Soldaten bereits über
Vergiftungserscheinungen
klagen, die trotz intensivster
Untersuchungen die Ursache
und die Behandlungsmöglich-
keit nicht erkennen lassen. Es
sei nicht auszuschließen, daß
es in den nächsten zwei Jahren
weitere Fälle geben werde.
Man könne von Glück sagen,
daß es während der Kriegs-
handlungen nicht zum Einsatz
von Landstreitkräften ge-
kommen sei, denn die hätten
zuerst in die von der DU-Mu-
nition kontaminierten Gebiete
gemußt.

Referenz:
Bernd Franke: Bewertung der
Uranausscheidung im Urin von
Soldaten des Deutschen Heeres-
kontingents KFOR; IFEU-Institut
für Energie- und Umweltfor-
schung Heidelberg GmbH, 5.2.
2001. l

Radarmechaniker und -opera-
teure der Bundeswehr wurden
durch Röntgenstrahlung ge-
fährdet, die bei der Erzeugung
von Radarstrahlung entsteht.
Strahlentelex hatte bereits in
der vorigen Ausgabe berichtet.
Demnach sollen einer
Untersuchung zufolge von
1997 bis Anfang 2001 von 99
in derartigen Anlagen tätigen
Soldaten 24 verstorben und 69
an Krebs erkrankt sein.
Betroffen waren vor allem
Soldaten, die an Radaranlagen
in mobilen Flugabwehrstel-
lungen, am Starfighter sowie
auf Schiffen der Bundesmari-
ne tätig waren. Professor
Dr.med. Eduard David, Leiter
des Instituts für Normale und
Pathologische Physiologie am
Zentrum für Elektropathologie
der Universität Witten/Her-
decke, plant im Auftrage des
Bundesverteidigungsministe-
riums bis Ende 2002 den Ab-
schluß einer Fallkontrollstu-
die. Laut einer ersten Aussage
sollen die betroffenen Radar-
mechaniker und -operateure
einer effektiven Äquivalent-
dosis von 0,06 bis 0,07 Milli-
sievert pro Stunde ausgesetzt
gewesen sein. In unmittelbarer
Nähe des unabgeschirmten
Gerätes seien sogar bis zu 10
Millisievert pro Stunde ge-
messen worden. Legt man ei-
nen Arbeitstag von acht Stun-
den bei 250 Arbeitstagen
jährlich zugrunde, waren
demzufolge die Betroffenen
im Mittel einer jährlichen
Äquivalentdosis von circa 130
Millisievert ausgesetzt. Dabei
ist die Strahlung des unabge-
schirmten Gerätes, der die be-
troffenen Soldaten bei häufig
notwendigen Wartungs- und
Justierarbeiten zusätzlich aus-
gesetzt waren, noch nicht be-
rücksichtigt.
Wie erkrankte Betroffene am
9. Februar 2001 auf einer von
der „A Med-World AG“
(www.m-ww.at) organisierten

Pressekonferenz in Berlin be-
richteten, wurden die genann-
ten militärischen Radaranla-
gen der Bundeswehr Ende der
50er Jahre etabliert und wa-
ren, vor allem als mobile Ra-
daranlagen und je nach Stand-
ort bis in die 70er Jahre hinein
im Einsatz. Es seien auch Me-
chaniker betroffen, die bei-
spielsweise an der Radaranla-
ge des Starfighters F-104 G,
einem besonders wartungsin-
tensiven Gerät, tätig waren.
Bei der Marine seien auf min-
destens 26 Schiffen, so den
Zerstörern der Hamburg-
Klasse und den Fregatten des
Typs F-102, Radargeräte mit
besonders hohen Röntgen-Ab-
strahlungen verwendet wor-
den. Unterlagen zufolge sollen
eine Reihe von Marinesolda-
ten einer Strahlenbelastung
von beinahe unfaßbaren 3 Sie-
vert (3000 Millisievert) pro
Jahr oder mehr ausgesetzt ge-
wesen sein.
Als zusätzliches Risiko führ-
ten die Soldaten radiumhaltige
Leuchtstoffe auf den Sicht-
konsolen und Bedienelemen-
ten der Anlagen an, die früher
gegen Berührungen und Ab-
rieb nicht ausreichend gesi-
chert gewesen seien. Auch das
alphastrahlende Radium habe
so in Lunge und Magen-
Darmtrakt gelangen können.
Die Strahlengrenzwerte seien
derart vor allem in den 60er
bis 80er Jahren um ein Vielfa-
ches überschritten worden, er-
klärte der ehemalige Bundes-
wehrsoldat und Sprecher der
Betroffeneninitiative Peter
Rasch. 128 weitere Betroffe-
ne, zusätzlich zu den 99 bis-
lang bekannten, hätten sich
jetzt seit Anfang 2001 bei ihm
gemeldet. Dabei seien mögli-
che Betroffene der Nationalen
Volksarmee (NVA) der DDR
noch nicht enthalten. Insge-
samt habe es 20.000 bis
30.000 Radartechniker in der
Bundeswehr gegeben. Raschs

Initiative setzt sich für die An-
erkennung als Wehrdienst-
schaden und entsprechende
Entschädigungszahlungen ein.
Er wünscht sich eine Beweis-
lastumkehr für die entspre-
chenden Verfahren und auch
eine Wiederaufnahme bereits
abgelehnter Fälle. Generell
muß heute der Kranke selbst
die Ursache seines Gesund-
heitsschadens beweisen.
Die Betroffenen präsentierten
Dokumente, denen zufolge die
Problematik bei den Behörden
und im Bundesverteidigungs-
ministerium im Prinzip schon
frühzeitig bekannt war. Einem
Prüfbericht des Fernmelde-
technischen Zentralamtes in
Darmstadt vom 21. August
1958 an das Materialamt der
Luftwaffe in Wahn (Rhein-
land) zufolge waren damals
Messungen an verschiedenen
Radargeräten bei den Techni-
schen Schulen in Kaufbeuren
und Lechfeld durchgeführt
worden. Dabei waren unter
anderem an der Entlüftungs-
schraube einer Ölkühlung ei-
nes zu einem Höhenmeßgerät
gehörenden Magnetrons 600
Milliröntgen pro Stunde ge-
messen worden. Die wöchent-
liche Verweilzeit dürfe daher
nicht mehr als 15 Minuten
betragen, heißt es dazu unter
Bezug auf eine Empfehlung
der Internationalen Strahlen-
schutzkommission von 1956,
derzufolge bei dem betroffe-
nen Personenkreis 30 Milli-
röntgen pro Arbeitswoche
nicht überschritten werden
sollten.
1961 waren dem damaligen
Chefarzt des Kinderkranken-
hauses Josefinum in Augs-
burg, Dr. Freislederer drei
ähnliche Mißbildungskomple-
xe an Kindern aufgefallen, de-
ren Väter sämtlich bei der
Bundeswehr an Radaranlagen
arbeiteten, so daß er „fast et-
was an einen Zusammenhang
denken“ mochte. So formu-
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lierte er damals in einem Brief
an den Hausarzt eines der
Kinder. „Den Eltern gegen-
über allerdings habe ich auf
entsprechende Fragen nach
Zusammenhängen mit der Ra-
dartätigkeit des Vaters eine
ausweichende Antwort gege-
ben. Wegen dieser auffälligen
Häufung ähnlicher Fälle habe
ich über das Innenministerium
und die zuständigen Strah-
lenforschungsinstitute um Auf-
klärung gebeten“, heißt es in
dem Brief weiter.
In einem von Dr. Billaudelle
(T III 7 - Az.:47-o7 v. 13.9.
1962) unterzeichneten dienst-
lichen Vermerk über die Mes-
sung von Röntgenstrahlen der
Radargeräte auf dem Erbes-
Kopf am 11. September 1962
und einer am Tag darauf statt-
findenen Sitzung auf der
Hardthöhe in Bonn wurde die
Dringlichkeit „neuer Sicher-
heitsbestimmungen und zur
Änderung unrichtiger alter
Bestimmungen“ betont. Of-
fensichtlich führten diese Be-
mühungen jedoch zu nichts
Wesentlichem. Mehr als 13
Jahre später, in einer von
demselben Dr. Billaudelle
unterzeichneten Niederschrift
des Bundesverteidigungsmini-
steriums über eine Bespre-
chung anläßlich einer Notfall-
untersuchung nach Bekannt-
werden erhöhter Strahlendo-
sisleistungen von Störstrah-
lern in Radaranlagen am 12.
Mai 1976 in Wilhelmshaven
heißt es: „Auf ca. 22 Schiffen
und Booten der Bundesmarine
sind Radargeräte des Typs
SGR 103 installiert.
Die von der Wehrwissen-
schaftlichen Dienststelle der
Bw-ABC-Schutz in Munster
und vom Marinearsenal in
Wilhelmshaven durchgeführ-
ten Messungen der Störstrah-
ler dieser Geräte haben erge-
ben, daß vom Bedienungs-
und Instandsetzungspersonal
Strahlendosen aufgenommen
werden können, die ein Viel-
faches der gemäß Röntgen-
verordnung (RöV) zulässigen
Werte erreichen.
Gemäß RöV dürfen von be-
ruflich strahlenexponierten
Personen (ohne daß Gesund-

heitsschäden befürchtet wer-
den müssen) keine höheren
Strahlendosen als 5 rem/Jahr
aufgenommen werden. Es ist
zu besorgen, daß ein Teil des
betroffenen Personenkreises
bis zu 300 rem/Jahr oder
mehr aufgenommen hat. (...)“
Anlaß für die Untersuchung
war eine Meldung über eine
gemessene Dosisleistung von
42 bis 50 Röntgen pro Stunde
an dem Radarsendergerät
SGR 103 der Fregatte „Em-
den“ vom 6. Mai 1976. „Aus
strahlenschutztechnischen
Gründen hätte eine sofortige
Stillegung aller Radar-Sende-
anlagen SGR 103 erfolgen
müssen“, konstatierte Billau-
delle und meldet: „Es konnte
jedoch aufgrund von Ersatz-
Schutzmaßnahmen eine Fach-
entscheidung getroffen wer-
den, die eine Aufrechterhal-
tung der Einsatzfähigkeit der
betroffenen Schiffe und damit
der Bundesmarine gewährlei-
stet.“
So wurde unter anderem der
mit den Geräten umgehende
Personenkreis auf „aktives
Personal“ reduziert und die
Radarsenderanlage der Fre-
gatte „Emden“ zur Durchfüh-
rung von Instandsetzungsar-
beiten und bis zum Vorliegen
von angeforderten „ärztlichen
Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen“ für das betroffene
Personal vorübergehend still-
gelegt. Allerdings wird ver-
merkt: „Die dringend erfor-
derliche meßtechnische Über-
prüfung aller Anlagen mit
gefährlicher Strahlung kann
z.Z. nicht im notwendigen
Umfang durchgeführt werden,
da der Bundeswehr sowohl
die personellen wie materiel-
len Voraussetzungen (Meß-
stellen) dafür fehlen. Auf
Meßstellen des zivilen Berei-
ches kann aus gleichgelager-
ten Gründen nicht zurückge-
griffen werden.“ Für die An-
schaffung von Personendosi-
metern für Marine und Arse-
nalbetriebe wurden daraufhin
erst einmal 370.000,-- DM ge-
fordert.
Kontakt: Peter Rasch, Fax:
06074-94411, Email: prasch@
surfeu.de l
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